
D.
Grundsicherung f�r Arbeitsuchende

I. Allgemeine Grunds�tze, §§ 1ff. SGB II

Die f�r das SGB II, also die Grundsicherung f�r Arbeitsuchende bestim-
menden allgemeinen Grunds�tze sind (vor allem) in den §§ 1ff. SGB II gere-
gelt.

1. Aufgabe und Ziel der Grundsicherung f�r Arbeitsuchende,
§ 1 SGB II

Allen voran steht die Aufgabe, es den Leistungsberechtigten zu ermçgli-
chen, ein Leben zu f�hren, das der W�rde des Menschen entspricht (§ 1
Abs. 1 SGB II). Diese Aufgabe wurde nun – wie zuvor schon auch bei § 1
Abs. 1 SGB XII – mit der Gesetzes�nderung vom 24. M�rz 201117 aufgenom-
men. Es handelt sich um eine vorangestellte Klarstellung, aus welcher sich
unmittelbar keine Leistungsanspr�che ableiten lassen.

In § 1 Abs. 2 SGB II werden sodann die programmatischen Kernaussagen
des SGB II getroffen: Es sollen aktive Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit und passive Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes ge-
w�hrt werden.

So bestimmt § 1 Abs. 2 SGB II, dass die Grundsicherung f�r Arbeit-
suchende die Eigenverantwortung von erwerbsf�higen Leistungsberechtig-
ten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, st�r-
ken und dazu beitragen soll, dass sie ihren Lebensunterhalt unabh�ngig
von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kr�ften bestreiten kçnnen
(sog. passive Leistungen).

Die Grundsicherung f�r Arbeitsuchende soll andererseits aber durch
aktive Leistungen erwerbsf�hige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme
oder Beibehaltung einer Erwerbst�tigkeit unterst�tzen und den Lebens-
unterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten kçnnen.

Entsprechend sind die Leistungen der Grundsicherung insbesondere
darauf auszurichten, dass
1. durch eine Erwerbst�tigkeit Hilfebed�rftigkeit vermieden oder beseitigt,

die Dauer der Hilfebed�rftigkeit verk�rzt oder der Umfang der Hilfebe-
d�rftigkeit verringert wird,

2. die Erwerbsf�higkeit einer leistungsberechtigten Person erhalten, verbes-
sert oder wiederhergestellt wird,
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3. geschlechtsspezifischen Nachteilen von erwerbsf�higen Leistungs-
berechtigten entgegengewirkt wird,

4. die familienspezifischen Lebensverh�ltnisse von erwerbsf�higen Leis-
tungsberechtigten, die Kinder erziehen oder pflegebed�rftige Angehç-
rige betreuen, ber�cksichtigt werden,

5. behindertenspezifische Nachteile �berwunden werden,
6. Anreize zur Aufnahme und Aus�bung einer Erwerbst�tigkeit geschaffen

und aufrechterhalten werden.

Mit § 1 Abs. 3 SGB II wird schließlich noch einmal ausdr�cklich klar-
gestellt, dass die Grundsicherung f�r Arbeitsuchende zwei Leistungen
umfasst:
1. Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebed�rftigkeit ins-

besondere durch Eingliederung in Arbeit und
2. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.

2. Grundsatz des Forderns, § 2 SGB II
Mit § 2 SGB II werden die grds. Pflichten der Leistungsberechtigten auf-
gezeigt. Von ihnen wird v.a. Eigeninitiative gefordert:

Erwerbsf�hige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfs-
gemeinschaft lebenden Personen m�ssen daher alle Mçglichkeiten zur
Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebed�rftigkeit ausschçpfen (§ 2
Abs. 1 Satz 1 SGB II). Weiter muss eine erwerbsf�hige leistungsberechtigte
Person aktiv an allen Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in Arbeit mitwir-
ken, insbesondere eine Eingliederungsvereinbarung abschließen. Sofern
eine Erwerbst�tigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit
nicht mçglich ist, hat der erwerbsf�hige Leistungsberechtigte eine ihm
angebotene zumutbare Arbeitsgelegenheit zu �bernehmen.

D. h. also, dass der Leistungsberechtigte nicht abwarten darf, bis ihm eine
Arbeit vermittelt wird, sondern – der Gesetzesintention zur Folge – von ihm
eigenst�ndig eine Arbeit gesucht werden muss. Diese Bem�hungen sollen
durch Eingliederungsleistungen unterst�tzt werden („Fçrdern und For-
dern“).

Korrelat zum Grundsatz des Forderns ist daher der Grundsatz des Fçr-
derns nach § 14 SGB II. Hiernach unterst�tzen die SGB II-Leistungstr�ger
erwerbsf�hige Leistungsberechtigte umfassend mit dem Ziel der Einglie-
derung in Arbeit. Dazu soll die Agentur f�r Arbeit eine persçnliche
Ansprechpartnerin oder einen persçnlichen Ansprechpartner f�r jede er-
werbsf�hige leistungsberechtigte Person und die mit dieser in einer
Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen benennen.18 § 14 SGB II normiert,
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dass die Leistungstr�ger alle im Einzelfall f�r die Eingliederung in Arbeit
erforderlichen Leistungen erbringen, dabei jedoch die Grunds�tze von Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit beachten.

Mit § 2 Abs. 2 SGB II wird ein entsprechender Einsatz gefordert, um den
Lebensunterhalt selbst zu bestreiten: Erwerbsf�hige Leistungsberechtigte
und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen haben
in eigener Verantwortung alle Mçglichkeiten zu nutzen, ihren Lebensunter-
halt aus eigenen Mitteln und Kr�ften zu bestreiten. Dabei m�ssen erwerbs-
f�hige Leistungsberechtigte ihre Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebens-
unterhalts f�r sich und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft
lebenden Personen einsetzen.

3. Leistungsgrunds�tze, § 3 SGB II
Die Leistungsgrunds�tze sind in § 3 SGB II beschrieben. Dabei befassen sich
die Abs. 1 bis 2b mit den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und der
Abs. 3 mit Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.

a) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Nach § 3 Abs. 1 SGB II kçnnen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
erbracht werden, soweit sie zur Vermeidung oder Beseitigung, Verk�rzung
oder Verminderung der Hilfebed�rftigkeit f�r die Eingliederung erforder-
lich sind. Bei der Leistungserbringung sind
1. die Eignung,
2. die individuelle Lebenssituation, insbesondere die famili�re Situation,
3. die voraussichtliche Dauer der Hilfebed�rftigkeit und
4. die Dauerhaftigkeit der Eingliederung

der erwerbsf�higen Leistungsberechtigten zu ber�cksichtigen. Vorrangig
sollen dabei als Eingliederungsleistungen die Maßnahmen eingesetzt wer-
den, die die unmittelbare Aufnahme einer Erwerbst�tigkeit ermçglichen.
Das Gesetz gibt dem Leistungstr�ger vor, dass er bei der zu treffenden
Ermessensentscheidung �ber die Leistungserbringung die Grunds�tze von
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten hat. Es muss daher genau
pr�fen, ob beabsichtigter Aufwand und zu erwartender Erfolg zueinander
in einem auch wirtschaftlich sinnvollen Verh�ltnis stehen.

Bez�glich der Eingliederungsleistungen gibt es f�r sog. „unter 25-J�h-
rige“, f�r �ber 58-J�hrige und f�r diejenigen, die �ber nicht ausreichende
deutsche Sprachkenntnisse verf�gen, Sonderregelungen:
– Nach § 3 Abs. 2 SGB II sind erwerbsf�hige Leistungsberechtigte, die das

25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, unverz�glich nach Antrag-
stellung auf Leistungen nach dem SGB II in eine Arbeit, eine Ausbildung
oder eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln. Sofern Leistungsberechtigte
ohne Berufsabschluss jedoch nicht in eine Ausbildung vermittelt wer-

29

I. Allgemeine Grunds�tze, §§ 1ff. SGB II



den kçnnen, soll die Agentur f�r Arbeit darauf hinwirken, dass die ver-
mittelte Arbeit oder Arbeitsgelegenheit auch zur Verbesserung der beruf-
lichen Kenntnisse und F�higkeiten der Leistungsberechtigten beitr�gt.
? Bei dieser Bestimmung handelt es sich zun�chst nicht um eine Ermes-
sensentscheidung, sondern um eine gebundene Entscheidung. Ziel der
Regelung ist es, einer Arbeitslosigkeit junger Menschen und eine Ge-
wçhnung an den Bezug von SGB II-Leistungen vorzubeugen.
Sofern bei Leistungsberechtigten ohne Berufsabschluss19 jedoch eine
Vermittlung in eine Ausbildung nicht mçglich sein sollte, soll darauf
hingewirkt werden, dass durch die vermittelte Arbeit oder Arbeitsgele-
genheit auch eine Verbesserung der beruflichen Kenntnisse und F�hig-
keiten erfolgt. Es handelt sich dabei aber um eine Sollbestimmung. Diese
grds. Verpflichtung des Leistungstr�gers entf�llt, wenn eine Vermittlung
im Einzelfall gar nicht mçglich ist.

– Mit § 3 Abs. 2a SGB II sind erwerbsf�hige Leistungsberechtigte, die das
58. Lebensjahr vollendet haben, unverz�glich in Arbeit oder in eine
Arbeitsgelegenheit zu vermitteln.
? Hintergrund dieser Regelung ist, dass �ltere Arbeitslose mit zuneh-
mender Dauer der Arbeitslosigkeit kaum Aussichten auf eine Besch�fti-
gung im sog. Ersten Arbeitsmarkt haben. Daher sollen sie fr�hzeitig ver-
mittelt werden.

– Schließlich hat die Agentur f�r Arbeit nach § 3 Abs. 2b SGB II darauf
hinzuwirken, dass erwerbsf�hige Leistungsberechtigte, die nicht �ber
ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verf�gen und die weitere
bestimmte Voraussetzungen erf�llen, zun�chst an einem Integrations-
kurs teilnehmen, sofern sie nicht unmittelbar in eine Ausbildung oder
Arbeit vermittelt werden kçnnen und ihnen eine Teilnahme an einem
Integrationskurs daneben nicht zumutbar ist. Eine Verpflichtung zur
Teilnahme am Integrationskurs ist in die Eingliederungsvereinbarung20

als vorrangige Maßnahme aufzunehmen.
? Ziel ist es, sprachliche Barrieren abzubauen und damit die Integration
und auch die Eingliederungsf�higkeit zu fçrdern.

In diesem Zusammenhang ist schließlich auch § 15a SGB II (Sofortangebot)
zu ber�cksichtigen. Hiernach sollen erwerbsf�higen Personen, die inner-
halb der letzten zwei Jahre weder nach dem SGB II noch dem Dritten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB III) laufende Geldleistungen (Arbeitslosengeld II
<ALG II> und Arbeitslosengeld <Alg>), die der Sicherung des Lebensunter-
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halts dienen, bezogen haben, bei der Beantragung von SGB II-Leistungen
unverz�glich Leistungen zur Eingliederung in Arbeit angeboten werden.

Ein einklagbarer Rechtsanspruch ergibt sich hieraus nach h. M. wohl
nicht. Insbesondere nicht hinsichtlich des Arbeitsangebots. Der Grund hier-
f�r ist klar: Schon die Arbeitsmarktlage l�sst sich vom SGB II-Leistungstr�-
ger nicht beeinflussen.

b) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Hinsichtlich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bestimmt
§ 3 Abs. 3 SGB II, dass diese nur erbracht werden d�rfen, soweit die Hilfe-
bed�rftigkeit nicht anderweitig beseitigt werden kann.

Damit wird noch einmal die Eigenverantwortlichkeit der Hilfebed�rfti-
gen und der Nachrang der Sozialleistung in den Vordergrund gestellt.

Klarstellend wird dann noch ausgef�hrt, dass die nach dem SGB II vor-
gesehenen Leistungen den Bedarf der erwerbsf�higen Leistungsberechtig-
ten und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen
decken.

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sind in den §§ 19ff.
SGB II geregelt. Sie umfassen unter anderem das Arbeitslosengeld II (Regel-
bedarf, Mehrbedarf und Bedarfe f�r Unterkunft und Heizung), das Sozial-
geld, Leistungen f�r Bildung und Teilhabe etc.

4. Verh�ltnis zu anderen Leistungen, § 5 SGB II
Mit § 5 SGB II wird das Verh�ltnis der SGB II-Leistungen zu anderen Leis-
tungen geregelt. Es findet sich hier eine weitere Auspr�gung des Subsidia-
rit�tsgrundsatzes des SGB II, wie er auch bereits in §§ 2 Abs. 2, 3 Abs. 3
SGB II verankert ist:

Nach § 5 Abs. 1 SGB II haben auf Rechtsvorschriften beruhende Leistun-
gen anderer, insbesondere der Tr�ger anderer Sozialleistungen, Vorrang und
werden durch das SGB II nicht ber�hrt. Die in anderen Rechtsvorschriften
vorgesehenen Ermessensleistungen d�rfen im �brigen nicht deshalb ver-
sagt werden, weil das SGB II entsprechende Leistungen vorsieht.

Mit § 5 Abs. 2 SGB II wird speziell das Verh�ltnis zur Sozialhilfe, also
dem SGB XII, geregelt:
– Der Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach

dem SGB II schließt Leistungen nach dem Dritten Kapitel des SGB XII,
also der HzL aus.

– Anspr�che auf GSAE (§§ 41 bis 46 SGB XII) jedoch sind gg�. dem So-
zialgeld nach § SGB II vorrangig.
? Nach § 19 Abs. 1 Satz 2 SGB II erhalten nichterwerbsf�hige Leistungs-
berechtigte, die mit erwerbsf�higen Leistungsberechtigten in einer
Bedarfsgemeinschaft leben, Sozialgeld, soweit sie keinen Anspruch auf
Leistungen der GSAE haben.
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Das erwerbsunf�hige Mitglied der Bedarfsgemeinschaft hat also zu-
n�chst seinen Anspruch auf GSAE in Anspruch zu nehmen; nur wenn
ein solcher nicht besteht – z. B. weil nicht dauerhaft erwerbsgemindert
und damit eigentlich HzL – kommt Sozialgeld nach dem SGB II in
Betracht. Aber auch wenn ein Anspruch auf Leistungen der GSAE
besteht, kann quasi aufstockend ein Anspruch auf SGB II-Leistungen
bestehen („vorrangig“ und „soweit“).

– Mangels eines entsprechenden Ausschlusses kçnnen im Einzelfall die
sonstigen Hilfen in besonderen Lebenssituationen nach §§ 47 bis 74
SGB XII erg�nzend neben den SGB II-Leistungen gew�hrt werden.

Zu dem Procedere f�r den Fall, dass der Leistungsberechtigte andere vor-
rangige Sozialleistungen nicht in Anspruch nimmt (§ 5 Abs. 3 SGB II), vgl.
sp�ter bei Verpflichtung anderer.21

II. Leistungsformen
In § 4 Abs. 1 SGB II werden die in der Grundsicherung f�r Arbeitsuchende
vorgesehenen Leistungsformen aufgef�hrt:
1. Dienstleistungen,
2. Geldleistungen und
3. Sachleistungen.

In diesem Zusammenhang gilt, dass auch die Information, die Beratung
und die umfassende Unterst�tzung ebenfalls zu den Aufgaben der persçn-
lichen Ansprechpartner/-innen und der Leistungssachbearbeiter/-innen
gehçren. Dabei erstreckt sich die Beratung auf das gesamte Leistungsspek-
trum der Grundsicherung f�r Arbeitsuchende. Nach der Begr�ndung des
Gesetzentwurfs sind hinsichtlich der Leistungen f�r Bildung und Teilhabe
die Eltern mçglichst fr�hzeitig �ber çrtlich verf�gbare Angebote der Teil-
habe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft und die Mçg-
lichkeiten der Inanspruchnahme zu informieren, die f�r ihre Kinder in
Betracht kommen.

Die zust�ndigen Leistungstr�ger haben darauf hinzuwirken (§ 4 Abs. 2
SGB II), dass
– erwerbsf�hige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfs-

gemeinschaft lebenden Personen die erforderliche Beratung und Hilfe
anderer Tr�ger, insbesondere der Kranken- und Rentenversicherung,
erhalten und

– dass Kinder und Jugendliche Zugang zu geeigneten vorhandenen Ange-
boten der gesellschaftlichen Teilhabe erhalten.
Zu diesem Zweck haben die Leistungstr�ger mit den Schulen und Kin-
dertageseinrichtungen, den Tr�gern der Jugendhilfe, den Gemeinden
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und Gemeindeverb�nden, freien Tr�gern, Vereinen und Verb�nden und
sonstigen handelnden Personen vor Ort zusammenzuarbeiten.
Dar�ber hinaus sollen die Leistungstr�ger die Eltern unterst�tzen und in
geeigneter Weise dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche die Leis-
tungen f�r Bildung und Teilhabe auch mçglichst in Anspruch nehmen.
? Damit soll dem Ziel der Grundsicherung f�r Arbeitsuchende, Kinder
und Jugendliche st�rker und zielgerichteter als bisher zu fçrdern, Rech-
nung getragen werden. Ein Sicherstellungsauftrag der Tr�ger der Grund-
sicherung f�r Arbeitsuchende ist damit nicht verbunden. Es ist also
nicht Aufgabe der Leistungstr�ger, ein entsprechendes Angebot zu
erbringen. Dieses obliegt den Gemeinden und Gemeindeverb�nden im
Rahmen der Daseinsvorsorge22. Der Begr�ndung des Gesetzentwurfs zur
Folge beschr�nkt sich die Aufgabe der SGB II-Leistungstr�ger darauf,
den Zugang zu vorhandenen Angeboten der gesellschaftlichen Teilhabe
im sozialen und kulturellen Bereich zu erçffnen, damit Kinder und
Jugendliche, die auf Leistungen der Grundsicherung f�r Arbeitsuchende
angewiesen sind, nicht ausgegrenzt werden.

Bei Geldleistungen wird zwischen laufenden Leistungen und einmaligen
Leistungen unterschieden. Dar�ber hinaus wird weiter zwischen Leistun-
gen als verlorener Zuschuss oder Darlehen unterschieden. W�hrend die
Darlehen – bei Besserung der wirtschaftlichen Verh�ltnisse – erstattet wer-
den m�ssen, sind (verlorene) Zusch�sse nicht – auch nicht bei Besserung
der Verh�ltnisse – zur�ckzuerstatten.

Sofern Geldleistungen als Darlehen erbracht werden, findet sich mit
§ 42a SGB II eine f�r das gesamte SGB II geltende Regelung hinsichtlich
der Bewilligung und auch R�ckerstattung des Darlehens.

So werden Darlehen – die im �brigen an einzelne Mitglieder von
Bedarfsgemeinschaften oder an mehrere gemeinsam vergeben werden kçn-
nen – nur erbracht, wenn ein Bedarf weder durch das Schonvermçgen (§ 12
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 1a und 4 SGB II) noch auf andere Weise gedeckt werden
kann. Darlehen werden daher also nur an Hilfebed�rftige erbracht.

Solange die Darlehensnehmer Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts beziehen, erfolgt die Tilgung der R�ckzahlungsanspr�che aus
dem Darlehen durch eine monatliche Aufrechnung in Hçhe von 10 Prozent
des maßgebenden Regelbedarfs.23 Die R�ckzahlungsverpflichtung trifft
dabei die oder den Darlehensnehmer. Ihnen gg�. ist die Aufrechnung
schriftlich durch Verwaltungsakt zu erkl�ren.
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Hinsichtlich Tilgung bzw. Aufrechnung hat der Leistungstr�ger weder ein Entschlie-
ßungsermessen (ob aufgerechnet werden soll) noch ein Aus�bungsermessen (wie,
d. h. in welcher Hçhe aufgerechnet werden soll). Dies dient nicht nur der Verwal-
tungsvereinfachung, sondern vermeidet Fehlerquellen.

R�ckzahlungsanspr�che aus Darlehen, welches auf Grund nicht sofort ver-
brauchbaren oder verwertbaren Vermçgens (§ 24 Abs. 5 SGB II) gew�hrt
wurde, sind nach erfolgter Verwertung sofort in voller Hçhe zu tilgen. R�ck-
zahlungsanspr�che aus Darlehen f�r eine Mietkaution (§ 22 Abs. 6 SGB II)
sind sofort bei R�ckzahlung durch den Vermieter in Hçhe des noch nicht
getilgten Darlehensbetrages f�llig, § 42a Abs. 3 Satz 1 SGB II.

Sofern der erlangte Betrag den noch nicht getilgten Darlehensbetrag nicht
komplett decken sollte, soll der Leistungstr�ger mit dem Darlehensnehmer
eine Vereinbarung �ber die R�ckzahlung des ausstehenden Betrags treffen,
wobei die wirtschaftlichen Verh�ltnisse des Darlehensnehmers zu ber�ck-
sichtigen sind, § 42a Abs. 3 Satz 2 SGB II.

Wenn der Leistungsbezug endet, ist der noch nicht getilgte Darlehens-
betrag sofort f�llig. �ber die R�ckzahlung des ausstehenden und sofort f�l-
ligen Betrags soll der Leistungstr�ger mit dem Darlehensnehmer eine Ver-
einbarung unter Ber�cksichtigung dessen wirtschaftlicher Verh�ltnisse
treffen.

Sofern Auszubildenden nach § 27 Abs. 4 SGB II ausnahmsweise und
wegen der Annahme einer besonderen H�rte Darlehen f�r den Regelbedarf,
f�r die Bedarfe f�r die Unterkunft und Heizung und die notwendigen Bei-
tr�ge zur Kranken- und Pflegeversicherung erbracht wurden, sind die R�ck-
zahlungsanspr�che hieraus erst nach Abschluss der Ausbildung f�llig,
§ 42a Abs. 5 SGB II.

Bei mehreren Darlehen gilt, dass – sofern keine abweichende Tilgungs-
bestimmung getroffen wurde – Zahlungen, die zur Tilgung der gesamten
f�lligen Schuld nicht ausreichen, zun�chst auf das zuerst erbrachte Darle-
hen angerechnet werden.

III. Leistungstr�ger und Zust�ndigkeit

1. Leistungstr�ger
Wer Tr�ger der Leistung nach dem SGB II, also Leistungstr�ger ist, bestimmt
§ 6 SGB II.

Hiernach ist grunds�tzlich die Bundesagentur f�r Arbeit (Bundesagen-
tur) Tr�ger der Leistung.

Dies gilt nicht bez�glich
– Leistungen nach § 16a SGB II (Kommunale Eingliederungsleistungen)24,
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– Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, soweit f�r den Bedarf f�r Unterkunft
und Heizung geleistet wird,

– Leistungen nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II (Leistungen f�r
Erstausstattungen f�r die Wohnung einschließlich Haushaltsger�ten,
Erstausstattungen f�r Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwanger-
schaft und Geburt),

– Leistungen nach § 27 Abs. 3 SGB II (Leistungen f�r Auszubildende)
sowie

– Leistungen nach § 28 (Bedarfe f�r Bildung und Teilhabe).

Hier sind – soweit durch Landesrecht nicht andere Tr�ger bestimmt sind –
die kreisfreien St�dte und Kreise zust�ndig (kommunale Tr�ger).

Hintergrund ist, dass gewisse Unterkunftsleistungen „traditionell“ Sache
der L�nder bzw. Kommunen sind und der Bund durch die Bundesagentur
f�r die Vermittlung etc. und den Lebensunterhalt Verantwortung zeichnet.
So ist die Bundesagentur letztlich vor allem f�r den Regelbedarf, die Mehr-
und Sonderbedarfe und die Vermittlungsleistungen zust�ndig.

Zu ihrer Unterst�tzung kçnnen die SGB II-Leistungstr�ger auch Dritte mit
der Wahrnehmung von Aufgaben beauftragen und zur Bek�mpfung von
Leistungsmissbrauch sollen sie einen Außendienst einrichten.

Von der Gesetzeskonzeption her m�sste der Leistungsberechtigte nun an
sich zwei Antr�ge bei zwei verschiedenen Tr�gern stellen: bei der Bundes-
agentur bzgl. des Regelbedarfs und bei dem kommunalen Tr�ger bez�glich
der Bedarfe f�r Unterkunft und Heizung.

Damit die Leistungen geb�ndelt aus einer Hand zur Verf�gung gestellt
werden kçnnen, arbeiteten zun�chst die beiden Tr�ger nach § 44b SGB II
a. F. in Arbeitsgemeinschaften zusammen und erbrachten ihre Leistungen
einheitlich.

Neben dieser Durchf�hrungsform wurden 69 Kommunen im Rahmen
einer Experimentierklausel (§ 6a SGB II a. F.) durch Rechtsverordnung als
eigenst�ndige Leistungstr�ger der Grundsicherung f�r Arbeitsuchende
anstelle der Bundesagentur f�r Arbeit zugelassen, sog. Optionskommunen.
Diese 69 Kommunen sind seit dem 1. Januar 2005 f�r alle Leistungen der
Grundsicherung f�r Arbeitsuchende zust�ndig (zugelassene kommunale
Tr�ger). Die Zulassung war zun�chst auf sechs Jahre befristet und ist nun
unbefristet verl�ngert worden.

Nachdem das BVerfG am 20. Dezember 200725 entschieden hat, dass
diese Form der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung nicht mit dem GG
vereinbar ist26, wurde das GG entsprechend ge�ndert, um die Regelung des
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25 Urteile, Az. 2 BvR 2433/04 und 2 BvR 2434/04.
26 Die Gemeindeverb�nde werden in ihrem Anspruch auf eigenverantwortliche Aufgabenerledi-

gung verletzt. Weiterhin liegt ein Verstoß gegen die Kompetenzordnung des Grundgesetzes
vor.



SGB II in Einklang mit der Verfassung zu bringen (bzw. vielmehr umge-
kehrt).

Die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung von Agenturen f�r Arbeit und
Kommunen kann daher fortgesetzt werden und die Erbringung der Leistun-
gen aus einer Hand wird auch zuk�nftig sichergestellt. Die Tr�ger, also die
Bundesagentur f�r Arbeit und die Kommunen werden im Regelfall die Auf-
gaben in gemeinsamen Einrichtungen nach § 44b SGB II wahrnehmen.

Den zugelassenen kommunalen Tr�gern wurde die Mçglichkeit gegeben,
ihre Aufgaben unbefristet wahrzunehmen. Dar�ber hinaus kçnnen auf
Antrag weitere kommunale Tr�ger zugelassen werden. Diese Form der
Durchf�hrung durch kommunale Tr�ger soll jedoch die Ausnahme bleiben.
Entsprechend der zugrunde liegenden grundgesetzlichen Vorschrift soll die
Anzahl der zugelassenen kommunalen Tr�ger ein Viertel der zum Antrags-
zeitpunkt bestehenden Aufgabentr�ger – bezogen auf das gesamte Bundes-
gebiet – nicht �berschreiten.

N�heres bez�glich der Zulassung kommunaler Tr�ger ist in § 6a SGB II
geregelt. Die zugelassenen kommunalen Tr�ger nehmen die Aufgaben der
Bundesagentur wahr, § 6b SGB II.

Eine getrennte Aufgabenwahrnehmung derart, dass Bundesagentur und
Kommune getrennt von einander die Leistungen nach dem SGB II erbrin-
gen, ist k�nftig nicht mehr mçglich. Es besteht nur die Mçglichkeit der
Zusammenarbeit in gemeinsamen Einrichtungen bzw. als zugelassener
kommunaler Tr�ger.

§ 6d SGB II bestimmt, dass die gemeinsamen Einrichtungen nach § 44b
SGB II und die zugelassenen kommunalen Tr�ger nach § 6a SGB II die
Bezeichnung Jobcenter f�hren. Der fr�here Begriff der ARGE27 ist damit
obsolet.

2. Zust�ndigkeit

a) sachliche Zust�ndigkeit
Die sachliche Zust�ndigkeit entspricht quasi der Tr�gerschaft. Zust�ndig ist
nunmehr grds. das Jobcenter (hierunter fallen die Optionskommunen und
auch die Tr�ger als gemeinsame Einrichtungen).

b) çrtliche Zust�ndigkeit
Die çrtliche Zust�ndigkeit richtet sich nach § 36 SGB II. Soweit die Agentur
f�r Arbeit zust�ndig ist (Leistungen der Grundsicherung nach § 6 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 SGB II), ist dies diese, in deren Bezirk der erwerbsf�hige Leis-
tungsberechtigte seinen gewçhnlichen Aufenthalt hat.
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27 Dieser Begriff ist auf § 44b SGB II a. F. zur�ckzuf�hren. Hier wurde – anderes als jetzt mit den
„gemeinsamen Einrichtungen“ – die Bildung von „Arbeitsgemeinschaften“ normiert.
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